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Bei Unternehmensverkäufen
gilt derGrundsatz, dass beide
ParteiendieKosten ihrerBera-
ter selbst tragen.Wenn aber
dieKomplexität der Transak-
tion eineMitwirkung der Ziel-
gesellschaft erfordert,mag
der Verkäufer derMeinung
sein, dass dieseMitwirkung
eine „eigene“Beratung des
verkauftenUnternehmens er-
fordert.Wird diese nicht auf-
gedeckt, führt eine Kostentra-
gungdurch die Gesellschaft
häufig zuKonflikten. Das
OberlandesgerichtDüsseldorf
(Aktz.: I-6 U 130/06; rechts-
kräftig) hat nun entschieden,
dass allein der Verkäufer sol-
che „verdeckten“Beraterkos-
ten zu tragen hat.

DerKommentar:
DerVerkäufer nahmden
Käufer aufRestkaufpreis-
zahlungauseinemUnter-
nehmenskaufvertrag inAn-

spruch,weil Letzterer von
der verkauftenGesellschaft
getrageneBeraterkosten
vomKaufpreis abgezogen
hatte.Diese sollen imZu-
sammenhangmit derÜber-
tragungvonPensionszusa-
genaneineUnterstützungs-
kasseentstandensein.Der
VerkäuferwarderMeinung,
dasser fürdieKostennicht
zurVerantwortunggezo-
genwerden könne. Zu-
nächst sei er nichtVertrags-
partner der formell vonder
Gesellschaft beauftragen
Berater. Zudemsei die er-
brachteDienstleistunger-
forderlich gewesen, dadie
Gesellschaft angesichts der
Komplexität vonÜbertra-
gungenvonPensionszusa-
geneigenenBeratungsbe-
darf gehabthabe.
Dem ist dasOLGDüssel-
dorf richtigerweise entge-
gengetreten. EswiesdieBe-

rufungmit derBegründung
zurück, dassdieGesell-
schaft keinwirtschaftliches
InteresseanderÜbertra-
gungderPensionsverspre-
chengehabt habe.Diese sei
nur vorgenommenworden,
umdenUnternehmensver-
kauf zuermöglichen.DieGe-
sellschaft hatdaherVer-
bindlichkeitenübernom-
men, dieallein im Interesse
desVerkäufers lagen.Der
Verkäufer hättedaher –wie
vertraglich vorgesehen–
dieBeratungsleistungen im
Zusammenhangmit der
ÜbertragungderPensions-
verbindlichkeitendemKäu-
fer anzeigenmüssen.Daer
diesunterlassenhat, war
derKäufer berechtigt, den
Kaufpreis entsprechendzu
kürzen.
DasUrteil desOLGDüssel-
dorf ist – soweit ersichtlich
–bislangeinmalig.Üblicher-

weisewerdenderartigeDis-
putevorprivatenSchiedsge-
richtenunterAusschluss
derÖffentlichkeit entschie-
den.Nungibt die Entschei-
dungeineRichtschnur vor:
Will derVerkäufer einesUn-
ternehmenszukünftig trans-
aktionsbezogeneBerater-
kostenvonderZielgesell-
schaft tragen lassen, so
wirderdies dempotenziel-
lenKäuferoffenbarenmüs-
senund inKauf nehmen,
dassdieserdie zuerwarten-
denKostenbei derKauf-
preisfindungberücksichti-
genwird.

Dr. Jörn-Christian Schulze ist
Rechtsanwalt und Fachanwalt
fürHandels- undGesellschafts-
recht imDüsseldorfer Büro der
internationalenSozietät Sim-
mons&Simmons. Er hat den
Käufer in dembesprochenen
Verfahren vertreten.

NeuePflichten fürAutohändler
DerBFHhat entschieden, dassKFZ-
Händler in ihrenBilanzenVerbind-
lichkeiten für die von ihnenübernom-
meneVerpflichtung, verkaufteFahr-
zeuge zueinemverbindlich festge-
legtenPreis zurückzukaufen, auszu-
weisenhaben.KFZ-Händler ver-
pflichtensichbeimVerkauf vonNeu-
wagenanLeasinggesellschaften
oderAutovermietungenhäufig, die
FahrzeugenachAblauf derLeasing-
zeitoder nacheinerbestimmtenVer-
tragslaufzeit aufVerlangendesKäu-
fers zueinembereits beimVerkauf
desNeuwagens festgelegtenPreis
zurückzukaufen.DurchdenRück-
kaufder Fahrzeugedrohenden
KFZ-HändlernoftmalsVerluste, da
derPreis für denRückkauf in vielen
FällenüberdemMarktwert derFahr-
zeuge liegt.Wegen solcherdrohen-
denVerlustebildete auchdie kla-
gendeKFZ-Händlerin für die Jahre
1997bis 1999Rückstellungen.Diese
erkanntedasFinanzamtabernicht
an,weil Rückstellungen für dro-
hendeVerluste aus schwebenden
Geschäften seit 1997steuerrecht-
lichnichtmehr zulässig seien. Der
BFHargumentierte dagegen,dass
dieRückkaufverpflichtung für das
AutohauseinewirtschaftlicheBelas-
tungdarstelle. Dasgrundsätzliche
VerbotderBilanzierung schweben-
derGeschäfte stehedemAusweis
derRückkaufverpflichtungnicht ent-
gegen (Az.: IVR52/04).

Detailsweglassen, nichterlaubt
Bei einemBetriebsübergangmuss
derbisherigeArbeitgeber oderder
neueBetriebsinhaberdie betroffe-
nenArbeitnehmernicht nur über
denBetriebsübergangansich, son-
dernauchüberDetails desUnter-
nehmenskaufsunterrichten,wie
zumBeispiel darüber, dassderBe-
triebserwerbernurdie bewegli-
chenAnlageteiledesBetriebs
übernimmt.Dashat dasBundesar-
beitsgericht imFall einesMitarbei-
ters entschieden, dessenArbeits-
verhältnis letztlich übereinenge-
richtlichenVergleichmitdem Insol-
venzverwalter endete.Vor der In-
solvenzhatte der alteArbeitgeber
denBetrieb auf einenErwerber
übertragen–allerdings ohnedas
Betriebsgrundstück.Weil derAr-
beitgeberdieAngestelltenüber
diesenUmstandnicht informiert
hatte, verlangtederMitarbeiter
vonseinemEx-Chef eineAbfin-
dung.OhneErfolg. (Az.: 8AZR
1116/06)

B ildung und Wissen seien die
wichtigsten ökonomischen Res-

sourcen derNation, predigen die Po-
litiker und beklagen, dass es in unse-
rem Land nicht genug Studenten
undAkademiker gebe.Das Schulsys-
temmüsse durchlässigerwerden, da-
mit jedes begabte Kind, und fast alle
Kinder seien begabt, auch den Weg
in die Universität finde.
Doch was tut der Staat zur Förde-

rung? EinBlick in das Steuerrecht er-
hellt die Szene: Nach § 12 EStG sind
steuerlich nicht alsWerbungskosten
oder Betriebsausgaben abzugsfähig
die „Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen für seine erstmalige Be-
rufsausbildung und für ein Erststu-

dium, wenn diese nicht im Rahmen
eines Dienstverhältnisses stattfin-
den.“ Also nur, wenn eine dienstver-
tragliche Verpflichtung besteht, sich
ausbilden zu lassen, wird der Auf-
wand steuerlich berücksichtigt. Wer
aber ohne eine solche Verpflichtung
in seine Berufsausbildung investiert,
umsichein Fundament für sein künf-
tiges Einkommen (und seine künf-
tige Einkommensteuer!) zu schaffen
und um so den Wissens- und Bil-
dungsstand der Nation zu mehren,
tut dies sozusagen aus Liebhaberei
und ohne steuerrechtliche Anerken-
nung.Würde er statt des Studiums ei-
nen Kiosk eröffnen und Alkopops
und Zigaretten verkaufen, könnte er
seineGründungskosten als Betriebs-
ausgaben absetzen.
Der Steuergesetzgeber reicht

dem Ausbildungsbeflissenen aber in
§ 10 EStG den kleinen Finger: Auf-
wendungen „für die eigene Berufs-
ausbildung“ können bis zu 4 000
Euro im Kalenderjahr als „Sonder-
ausgaben“ steuerlich vom eigenen
Einkommen abgesetzt werden. Die
Eltern, die das Studium finanzieren,
sind also davon nicht begünstigt;
und das studierende Kind, das noch
kein jährliches Einkommen hat,
fängt mit den 4 000 Euro gar nichts
an: Denn wovon sollte es sie subtra-
hieren?Würde der Aufwand für sein
Studium als Werbungskosten aner-
kannt, dann könnte es wenigstens
über die Jahre seiner Studienzeit ei-
nen Verlustvortrag aufbauen, der
nach demStudiumbei seinemersten
Einkommen steuerlich wirksam
würde. Aber Sonderausgaben kann
man nicht vortragen; werden sie
nicht jährlich genutzt, gehen sie steu-
erlich verloren.
Berufsausbildung ist teuer.DiePa-

rolen von der Bildungsgesellschaft
aber sind billig. Es wäre schon ein
Fortschritt, wenn man sie nicht im-
merwieder hörenmüsste.
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Rund 173 000 Euro soll der Medien-
konzern RTL für die Mitarbeit von
Dieter Bohlen an die Künstlersozial-
kasse zahlen. Doch noch streitet sich
der Sender mit der Kasse um die Ab-
gabe. Das Problem: Längst ist nicht
klar, ob Bohlens Auftritt in der Jury
von „Deutschland sucht den Super-
star“ eine künstlerische Tätigkeit ist
oder nicht. Entscheiden muss das
schließlich das Gericht. Ähnlicher
Ärger steht etlichen anderen Unter-
nehmen ins Haus. Denn wie RTL
müssen viele Betriebe bereits seit 15
Jahren an die Kasse zahlen – nur wis-
sen sie davon bisher häufig nichts.
Die Künstlersozialkasse soll

Künstler und Publizisten nicht nur
für das Alter, sondern auch gegen
Krankheit und Pflegebedürftigkeit
absichern. Finanziert wird sie dabei
zurHälfte aus den Beiträgen der Ver-
sicherten. Weitere 20 Prozent kom-
men als Zuschuss vom Bund, der
Rest stammt aus der Künstlersozial-
abgabe. Diese muss jedes Unterneh-
men zahlen, das künstlerische und
publizistische Beiträge verwertet.
Da bisher die Künstlersozialkasse

jedoch selbstständig kontrollierte,
ob die Unternehmen diesen Ver-
pflichtungen tatsächlich folgten oder
nicht, kamen viele davon. Immerhin
waren insgesamt nur gut zehnMitar-
beiter bei der Kasse für die Überprü-
fung sämtlicher Unternehmen zu-
ständig. „Wer nicht zahlte, fiel meis-
tens überhaupt nicht auf“, sagtWolf-
gang Heiliger, Steuerberater in Hil-
den bei Düsseldorf.
Inzwischenhat dieKünstlersozial-

kasse dieseAufgabe nacheinerGeset-
zesänderung ausgelagert – und zwar
an die Träger der Rentenversiche-
rung. Da deren über 3 600 Prüfer oh-
nehin sämtliche Firmen im gesamten
Bundesgebiet genau durchleuchten,
kommendieUnternehmenanZahlun-
gen an die Kasse kaummehr vorbei.
Und betroffen davon ist fast jeder

Betrieb. Nicht nur Musiker, Darstel-
ler, Journalisten und Autoren zählen
zu den freiberuflichen Künstlern.
Dem Berufskatalog der Kasse zu-
folge fallen auch Entertainer,Webde-
signer, FotografenoderVisagistenun-
ter diese Gruppe. Wer also von ei-
nem selbstständigen Werbetexter
eine neue Unternehmensbroschüre
erstellen lässt, einen Clown für das
jährliche Sommerfest engagiert oder
die Webseite einem Designer zur
Überarbeitung überlässt, muss dafür
Gebühren zahlen. Dabei ist noch
nicht einmal entscheidend, ob der je-
weilige Künstler überhaupt Mitglied
in der Künstlersozialkasse ist. Die
einzige Ausnahme: Werden inner-
halb eines Jahres nur ein oder zwei

Aufträge an Künstler vergeben oder
nur Aufträge an juristische Personen
wieGmbHs erteilt, fallen dafür keine
Gebühren an.
Die Unternehmer müssen nicht

nur die eigentliche Rechnung beglei-
chen, sondern einen zusätzlichenBe-
trag an die Künstlersozialkasse über-
weisen. Für das vergangene Jahr lag
der Satz bei 5,1 Prozent der Netto-
Rechnungssumme. Für 2008 wurde
er auf 4,9 Prozent gesenkt. Jeweils bis
Ende März des folgenden Jahres
muss das Unternehmen die Zahlun-
gen selbst bei der Künstlersozial-
kasse anmelden. Werden diese Fris-
ten missachtet, drohen neben der
Nachzahlung empfindliche Strafen.
Davor schützt nach der aktuellen

Rechtslage sogar Unwissenheit
nicht. „Auch wer bisher gar nicht
wusste, dass es die Künstlersozial-
kasse gibt, kann sichdamit nicht raus-
reden“, sagt Heiliger. Und die neuen
Prüfer können sogar rückwirkend bis
zu fünf Jahre kontrollieren.
Momentan sind diese zwar zur

Nachsichtigkeit angehalten. „Dies
gilt aber sicher nur für eine Über-
gangszeit“, sagt Heiliger. „Verstöße
gegen die Abgabepflicht können
dann mit Bußgeldern von bis zu
50 000 Euro geahndet werden“, sagt
Thomas Linse, Steuerberater und
Rechtsanwalt in Coburg. Vorsichts-
halber sollten sich Unternehmer da-
her vorab Auskünfte über mögliche
Zahlungen bei der Künstlersozial-
kasse einholen.
Eine letzte Hoffnung bleibt je-

doch. Denn ob die derzeitigen Rege-
lungen überhaupt langfristig Be-
stand haben, ist noch ungewiss.
Soplant etwa derBundder Steuer-

zahler bereits ein Musterverfahren
gegen die Abgabe. Zwar wurde die
Regelung vomBundesverfassungsge-
richt vor rund 20 Jahren prinzipiell
abgesegnet. „Aber nurwegendes kul-
turhistorisch gewachsenen, beson-
ders engen Verhältnisses zwischen
Künstlern und Verwertern“, sagt Rik
Steinheuer, Sozialexperte beim Bund
der Steuerzahler.
Da die Kasse selbst und die Sozial-

gerichte denBegriff desKünstlers im-
mer umfassender ausgelegt haben,
strebt der Bund der Steuerzahler ein
neues Verfahren an. „Die Abgabe
muss oft auch von Unternehmen ge-
zahlt werden, die einenWebdesigner
mit der Erstellung eines Internetauf-
tritts beauftragen“, sagt Steinheuer.
Der Kreis der über die Künstlersozi-
alversicherung Versicherten ist da-
her weitaus größer als angedacht.

Autor Recht und
Steuern,
Handelsblatt
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